
        

 

 

 

 

 

Schwerin, 11.05.2026 

 

AUSSCHREIBUNG 

 

 

Das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern sucht ab 

dem Schuljahr 2026/2027  

 

zwei fachberatende Lehrkräfte für die Umsetzung des Landeskonzepts für den 
Übergang von der Schule in den Beruf (ÜSB). 

 

Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe werden ab dem Schuljahr 2026/2027 für drei Schuljahre 

Anrechnungsstunden aus dem Landespool in einem Umfang von jeweils vier 

Lehrerwochenstunden für diese Mitarbeitenden gewährt.  

 

Aufgabenbeschreibung: 
Als fachberatende Lehrkraft sind Sie Ansprechperson für Themen des Übergangs von der 

Schule in den Beruf. Sie nehmen digital oder in Präsenz an Arbeitstreffen der Partner des 

Landeskonzepts für den Übergang von der Schule in den Beruf teil und sorgen für den 

Wissenstransfer zwischen den Schulen. Sie stehen dazu in einem regelmäßigen Austausch 

mit der weiteren für dieses Themengebiet abgeordneten Lehrkraft. 

 

Fachliche und persönliche Voraussetzungen:  
- fachliche Kompetenz im Bereich der Beruflichen Orientierung  

- Motivation, Interesse und Engagement  

- Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft mit verschiedenen Akteuren 

- Eigeninitiative und Kreativität bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten 

- Fähigkeit zum Aufbau und zur Pflege von Netzwerken sowie zur Selbstorganisation 

 

Wir bieten:  
- eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit  
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- die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung und Verbesserung des Übergangs von der 

Schule in den Beruf mitzuwirken 

- eine kollegiale Arbeitsatmosphäre  

 

Bitte übersenden Sie die Bewerbungsunterlagen (kurzes Motivationsschreiben, tabellarischer 

Lebenslauf, Auflistung der Lehrerfahrungen, Nachweis besonderer Qualifikationen) unter 

Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer bis zum 30. Mai 2026 an die folgende 

Adresse:  

 

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern  

Referat – Grundsatzangelegenheiten berufliche Schulen und Erwachsenenbildung 

Frau Aileen Mitschke  

Werderstraße 124  

19055 Schwerin  

E-Mail: a.mitschke@bm.mv-regierung.de 

 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Aileen Mitschke, Tel. 0385-588 17620, zur Verfügung. 

 
Allgemeine Hinweise: 
 

Der Informationsaustausch soll vorrangig auf dem elektronischen Weg erfolgen. Stellen Sie  

daher sicher, dass Sie jederzeit auf Ihre angegebene E-Mail-Adresse zugreifen können.  

 

Die Ausschreibung richtet sich an unbefristet beschäftigte Lehrkräfte der allgemein bildenden 

bzw. beruflichen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Mit Einreichung der 

Bewerbung erklären Bewerberinnen und Bewerber aus dem öffentlichen Dienst ihr 

Einverständnis zur Einsichtnahme in die Personalakte. 

 

Die Landesregierung ist bestrebt, den Anteil der Frauen in allen Teilen der Landesverwaltung, 

in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhöhen. Entsprechend qualifizierte Frauen 

werden ausdrücklich aufgefordert, sich für die ausgeschriebene Aufgabe zu bewerben.  

 

Wir schätzen Vielfalt in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern und begrüßen daher 

alle Bewerbungen – unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität,  

Behinderung oder Weltanschauung. 
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Bewerberinnen und Bewerber mit anerkannter Schwerbehinderung oder Gleichstellung 

gemäß § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt 

berücksichtigt. Dazu ist es sinnvoll, schon in der Bewerbung ausdrücklich auf die 

Schwerbehinderung oder Gleichstellung aufmerksam zu machen und den Nachweis zu 

erbringen.  

 

Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens zu den Akten genommen 

und nach Ablauf der Lagerungsfristen vernichtet. Mit der Einreichung Ihrer Bewerbung 

erklären Sie hierzu Ihr Einverständnis.  

 

Durch die Bewerbung erklären Sie sich zudem mit der Verarbeitung und Übermittlung Ihrer  

Daten ausschließlich für den Bewerbungsprozess einverstanden. Die Daten werden sechs  

Monate nach Abschluss des Bewerbungsprozesses gelöscht.  

 

Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern nicht erstattet. 


